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Sie darf nicht an einem Sonntage oder EE Sm
finden .

Die Verkündung hat deshalbſo fi gedhen , magit
darauf folgende dritte Lag ein Werftag ift , an AP die

Vollſtreckung Statt haben fann .

§. 598 . Die Vollſtreckung von OEP
maka

bleibt aufgeſchoben :
Y ſo lange ſich der Verurtheilte im Zuſtande des Wahn⸗

ſinnes oder der Raſerei befindet , oder

2 ) in einem folhen Zuſtand körperlicher Krankheit,
daß von der Vollziehung eine lebensgefährliche Verſchlim⸗

merung des Zuſtandes zu beſorgen iſt .

6 . 599 . Inſofern durch die ſogleich eintretende oder durch die
ununterbrochene Vollſtreckung einer erkannten Gefängniß⸗

ſtrafe der Nahrungsſtand oder der Unterhalt der Familie
des Verurtheilten gefährdet würde , kann das urtheilende

Gericht , oder wenn das Urtheil vom Criminalgericht gefällt

iſt , das Appellationsgericht auf Anſuchen des Verurtheilten

und nach Anhörung des Staatsanwalts entweder einen

kurzen Auf ſchub gewähren , oder geſtatten , daß die Bol -

ziehung “iroi sa mi map Banti” en aai er⸗

folge .
$

600. Grante Gelbſtrf en Art iiia den

t

Be;
ſtimmungen der bürgerlichen Proceßordnung wie

liquide Geldforderungen vollſtreckt , mittelſt Anwendung der

im §. 983 derſelben bezeichneten Vollſtreckungsmittel .

Vreiundzwanzigster Citel .

Von dem Verfahren wider Abweſendeund

Flüchtige . Enci

“ G604: Iſt ein Verdächtiger flüchtig otit der Drt ſeines

Auſenthalts nicht bekannt , ſo haben die Behörden , welche
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mit der Erforſchung und Verfolgung der Verbrechen und

Vergehen beauftragt ſind ( § . 48 ) , neben der Ausmittlung
der That zugleich die nöthigen Verfügungen zu treffen , um

denſelben vor Gericht zu ſtellen , und zu dem Ende , nach

Verſchiedenheit der Fälle , Hausſuchung , gerichtliche

Nacheile , Erſuchſchreiben an andere Behörden , Aus⸗

ſchreiben in den Fahndungsblättern , oder Steck⸗

briefe anzuwenden .

§. 602 . Einem abweſenden oder lüchtigen Angeſchuldigten ,
der gegen ein ſicheres Geleit ſich vor Gericht zu ſtellen

bereit iſt , fann ein ſolches von dem Juſtizminiſterium , nach

eingeholtem Gutachten des zuſtändigen Bezirksgerichts , in

ſo weit ertheilt werden , daß derſelbe während des Laufs der

Unterſuchung , bis zur Verkündung eines Erkenntniſſes auf

Verſetzung in den Anklageſtand , oder bis zur Ver⸗

kündung eines werurtheikenden
von der Haft befreit bleiben ſoll .

S . 603 . Der Angeſchuldigte ,dem ein ſicherres Geleit
ertheilt iſt , bleibt gleichwohl während deſſelben einer beſon⸗

dern polizeilichen Aufſicht unterworfen .

§. 604 . Das ſichere Geleit äußert ſeine Wirkung nur

in Bezug auf das Verbrechen oder Vergehen , in Anſehung
deſſen daſſelbe ertheilt worden iſt . Es erliſcht , wenn im

Laufe der Unterſuchung in Bezug auf ein anderes Ver⸗

brechen oder Vergehen die Vorausſetzungen eintreten , welde
für ſich allein die Verhaftung begründen , oder wenn der

Angeſchuldigte Anſtalten zur Flucht macht , oder ſich der

Fortſetzung der Unterſuchung durch die Flucht oder durch

Verbergen ſeines Aufenthaltesentzieht, oder andere Bedin⸗

gungennicht erfüllt , unter ihm das fIe ourertheilt worden iſt .
§. 605 . Iſt das ſichere Geleit im einzelnen Fall

g

gegen

eine dem Angeſchuldigten auferlegte Sicherheitsleiſtung er⸗

theilt worden, ſo kommen für den Fall , daß ſich derſelbe
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ſpäter durch Flucht oder Verbergen ſeines Aufenthalts der

Unterſuchung entzieht , die Vorſchriften des §. 246 auch hier
zur Anwendung .

§. 606 . Steckbriefe in öffentlichen Blaͤttern dürfen

gegen jeden flüchtigen Angeſchuldigten erlaſſen werden ;
gegen andere Abweſende hingegen , deren Aufenthaltsort
unbekannt iſt , nur beim Daſeyn ſolcher Vorausſetzungen ,
unter welchen auch gegen einen bereits vernommenen An⸗

weſenden die Verhaftung verfügt werden kann .

S- 607 . Während der abweſende oder flüchtige Angeſchul⸗
digte durch die im §. 601 beſtimmten Mittel , ihn vor Gericht

zu bringen , verfolgt wird , geht die Unterſuchung der Sade ;
fo: weit fie ohne Vernehmung des Angeſchuldigten geſchehen
kann , ungehindert fort , indem alle im einzelnen Falle an⸗

wendbaren Mittel benutzt werden , welche die Gewißheit der

That und der Perſon des Thäters , oder vorkommende Ent⸗

ſchuldigungsthatſachen herzuſtellen geeignet ſeyn können .

§. 608 . Bleiben die Mittel , den eines Verbrechens

Angeſchuldigten vor Gericht zu bringen , ohne Erfolg , und

iſt die Unterſuchung geſchloſſen ( §. 607 ) , ſo legt der Unter⸗

ſuchungsrichter die Akten , nachdem er ſie dem Staatsanwalt

mitgetheilt hat ( § . 284 ) , dem Präſidenten des Bezirksgerichts

vor , welches nunmehr nach den im ſechszehnten Titel gege⸗

benen Vorſchriften , ſo weit ſie hier anwendbar ſind , über

Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit der Anklage erkennt .

§. 609 . Fehlt es zur Zeit an hinreichenden Verdachts⸗

gründen für die Verſetzung in den Anklageſtand ( § . 295 ) ,

ſo erkennt das Gericht , daß die Sache bis auf Wieder⸗

betreten des Angeſchuldigten auf ſich zu beruhen habe .

§. 610 . Erkennt das Bezirksgericht die Verſetzung in

den Anklageſtand , ſo verfügt es zugleich die öffent⸗

liche Vorladung des Angeklagten .

§. 614 . Die öffentliche Vorladung enthält

19 die vollſtändige Anführung des Erkennt⸗
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niſſes auf Verſetzung in den Anklageſtand , nach den im

§. 296 gegebenen Beſtimmungen ;

2 ) die Aufforderung des Angeklagten , kunehalddeder

beſtimmten Friſt ſich vor dem Unterſuchungsrichter zu

ſtellen , bei Vermeidung des Nachtheils , daß nach Ablauf

der Zeit das Criminalgericht , ohne ſeine Vertheidigung ,

lediglich auf den Grund der Unterſuchungsacten über die

Anklage erkennen weide , fo mie über die Anſprüche des

„ wo ein ſolcher aufgetreten iſt .

F . 612 . Eine gleiche öffentliche Vorladung des

Angeklagten tritt ebenfalls ein , wenn er , nachdem er ſich

vorher geſtellt hatte , oder in Verhaft genommen war , nach

dem Erkenntniſſe , welches die Verſetzung in denAnllageſtand
ausſpricht , entwichen iſt .

FC . 613 . Stellt ſich der Vorgeladene im Laufe der

Friſt , oder wird derſelbe in der Zeit ergriffen , ſo richtet

ſich das weitere Verfahren gegen ihn vor dem Unterſuchungs⸗
richter ſowohl , als vor dem

Erinmlnalzericht⸗ gang nach den

gewöhnlichen Vorſchriften .
§. 614 . Verwandte , Freunde oder Bevollmächtigte des

Angeklagten ſind befugt , zur Entſchuldigung des Ausbleibens
die Gründe der Abweſenheit deſſelben dem Bezirksgerichte

vorzutragen , welches ſodann , nach Anhörung des Staats⸗

anwalts , inſofern es die Entſchuldigungsgründe fùr hin-

reichend erkennt , dem Abweſenden eine weitere angemeſſene

Friſt zum Erſcheinen vor dem UPIEN ge⸗

ſtattet .

FS . 615 . Iſt die Friſt ab etnneit„ ohne daß id der Borz

geladene geſtellt hat oder ſein Ausbleiben hinreichend ent⸗

ſchuldigt worden iſt , ſo theilt der Unterſuchungsrichter die

Acten dem Staatsanwalt mit , welcher ſie durch den Ober⸗

ſtaatsanwalt an den aia des Suiue ein⸗

ſendet ( §. 328 ) . aig

§ . 616 . Das Eriminalgericht nach en Iuhalt
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Acten in öffentlicher Sitzung , auf erſtatteten Vortrag eines

Mitglieds , nach Anhörung des Staatsanwalts und ohne

Zulaſſung eines Vertheidigers des abweſenden Angeklagten ,
ſowohl uͤber die Hauptſache , als über die Anſprüche des auf⸗

getretenen Privatklägers und die Proceßkoſten .
§. 617 . Findet das Criminalgericht die Gewißheit der

That oder die Ueberweiſung des abweſenden Angeklagten
nicht vollſtändig hergeſtellt , ſo erkennt daſſelbe , daß die

Sache bis auf Wiederbetreten des Angeklagten auf ſich zu

beruhen habe .

§. 618 . Erkennt das Criminalgericht den Angeklagten
für ſchuldig , ſo wird das Strafurtheil in den nämlichen

Blättern , wie früher die öffentliche Vorladung , bekannt

gemacht , und nach eingetretener Rechtskraft ſo weit voll⸗

zogen , als dies in Abweſenheit des Verurtheilten geſchehen
fann .

§. 619 . Dem Staatsanwalte ſteht die Appellation in

gang gleicher Weiſe zu , wie gegen andere
Heiek

des

Criminalgerichts .
§. 620 . Wird der Verurtheilte in der Folge: wieder

ergriffen , oder ſtellt er ſich freiwillig , ſo wird er nunmehr

über die gegen ihn vorhandenen Anſchuldigungen vom Unter⸗

ſuchungsrichter von Neuem gehört , und ſodann , nach etwa

vervollſtäͤndigter Unterſuchung , und unter neuerlicher Bei⸗

ladung des als Privatkläger aufgetretenen Beſchädigten ,
von dem Criminalgericht in der gewöhnlichen Form gegen

ihn verfahren und erkannt .

§. 621 . Wird derſelbe jetzt losgeſprochen oder in eine

mildere Strafe verurtheilt , ſo wird dasjenige , was hiernach

in Folge des früheren Straferkenntniſſes zu ſeinem Nachtheil

verfügt worden iſt , wieder aufgehoben , und ihm überlaſſen ,

wegen etwa ſchon befriedigter Anſprüche des Privatklägers
eine Klage auf Rückerſatz vor dem bürgerlichen Richter an⸗

zubringen .
Entw . Strgſproceßordn . 10
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§. 622 . Bleiben die Mittel , den eines Vergehens an⸗

geſchuldigten Angeklagten vor Gericht zu bringen , ohne

Erfolg , und ſind durch die vor oder ſeit ſeiner Entfernung
Statt gehabte Unterſuchung ( § . 607 ) ſo viele Beweiſe oder

ſo dringende Verdachtsgründe hergeſtellt worden , daß , im

Fall es ſich um ein Verbrechen handeln würde , die im

§. 295 beſtimmten Vorausſetzungen der Verſetzung in den

Anklageſtand vorhanden waͤren , ſo erkennt das Bezirksgericht
ebenfalls auf die öffentliche Vorladung des Abwe⸗

ſenden , mit Anordnung einer beſtimmten Friſt , um ſich vor

dem Unterſuchungsrichter zu ſtellen , bei Vermeidung des

Nachtheils , daß nach Ablauf derſelben das Bezirksgericht

auf den Grund der Acten , und ohne ſeine Vertheidigung in

der Sache erkennen werde .

§. 623 . Stellt ſich der Vorgeladene im Laufe der Friſt ,
oder wird derſelbe in der Zeit ergriffen , ſo wird er von

dem Unterſuchungsrichter vernommen , und von dem Bezirks⸗

gericht in der gewoͤhnlichen Form weiter gegen ihn Deride
und erkannt .

§ i624 . Den Verwandten , Freunden oder Bevollmächtigten
des Angeſchuldigten kommt auch hier die im §. 614 beſtimmte

Befugniß zu .

uS 625¹ Iſt die Friſt abiilanime ohne daß ſich der Vor⸗

gelkdem⸗geſtellt hat oder ſein Ausbleiben hinreichend ent⸗

ſchuldigt worden iſt , ſo erkennt jetzt das Bezirksgericht , nach

dem Inhalt der Acten , in öffentlicher Sitzung , auf erſtatteten

Vortrag eines Mitglieds , nach Anhörung des Staats⸗
anwalts und ohne Zulaſſung eines Vertheidigers für den

Abweſenden , ſowohl in der Hauptſache , als über die An⸗

ſprüche des aufgetretenen EAA to bie sa
koſten .
a $ 626: Findet das Bezirksgericht die Gewißheit der That

oder die Ueberweiſung des abweſenden Angeſchuldigten nicht

vollſtändig hergeſtellt , ſo erfolgt auch hier das Erkenntniß ,
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daß die Sache bis auf Wiederbetreten des Angeſchuldigten
auf ſich zu beruhen habe . t

S. 627 . Erkennt das Bezirksgericht den Abweſenden für

ſchuldig , ſo wird das Strafurtheil in den nämlichen Blaͤttern ,
wie fruͤher die öffentliche Vorladung , bekannt gemacht , und

nach eingetretener Rechtskraft , ſo weit vollzogen , als dies in

Abweſenheit des Verurtheilten geſchehen kann .

§. 628 . Wird der Verurtheilte ſpäter ergriffen , oder

ſtellt er ſich freiwillig , ſo wird ihm das Strafurtheil eröffnet ,

gegen welches er nunmehr binnen drei Tagen die Wieder⸗

herſtellung verlangen oder ſtatt derſelben die Appellation
ergreifen kann , das letztere unter den Vorausſetzungen , unter

welchen die Appellation auch gegen Urtheile der Criminal⸗

gerichte Statt findet ( § . 470 und 473 ) .

§. 629 . Hat der Verurtheilte innerhalb der geſetzlichen
Friſt um Wiederherſtellung angeſucht , ſo wird nun in der

gewoͤhnlichen Form von Neuen gegen ihn verfahren und erz

kannt . Die Vorſchrift des §. 621 kommt dann auch hier zur

Anwendung .

FS. 630 . Iſt die Friſt abgelaufen , ohne daß der Verurtheilte
um Wiederherſtellung angeſucht , oder die Appellation ange⸗
meldet hat , ſo wird das Urtheil nunmehr ſeinem ganzen

Inhalt nach vollſtreckt , in ſo weit es nicht in ſeiner Abweſen⸗

heit bereits geſchehen iſt .

§. 630 a . Wegen Vergehen , die zur Zuſtändigkeit des

Amtsrichters gehören , erfolgt keine öffentliche Vorladung ,

ſondern das Erkenntniß wird , vorbehaltlich der nach §. 607

einſtweilen vor ſich gehenden Unterſuchung , bis auf Wieder⸗
betreten des Angeſchuldigten ausgeſetzt .

§. 530 b. Der Verurtheilte kann die Wiederaufnahme .
des Strafverfahrens ( § . 500 ) gegen das in ſeiner Abweſen⸗

heit ergangene Erkenntniß nicht verlangen ; wohl aber ſteht

ihm dieſes Recht zu , gegen ein in den Fällen der §§. 620

und 629 auf neue Verhandlung gefälltes Erkenntniß , ſo wie
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wenn im Falle des § . 628 das gegen den Abweſenden er⸗

gangene Urtheil , wegen verſäumter Wiederherſtellung , rechts⸗

kräftig geworden iſt .

Nach dem Tode des Verurtheilten können die Eltern ,

Pflegeeltern , Kinder , Geſchwiſter oder der Ehegatte deſſelben

auch gegen ein in deſſen Abweſenheit gefälltes Urtheil nach

§. 507 die Wiederaufnahme verlangen .

vierundzwanzigster Titel .

Von den Strafproceßkoſten .
§. 631 . Die Schuldigkeit des Angeſchuldigten zur ueber⸗

nahme oder Erſtattung der Strafproceßkoſten wird

‘ nadh den Grundſaäͤtzen über die Pflicht zum Erſatz eines

widerrechtlich zugefügten Schadens beurtheilt .

S . 632 . Zu dieſen Koſten werden die Auslagen gerechnet ,

welche durch die Unterſuchung , die Gebühren der Zeugen

und Sachverſtändigen , die Bewachung und den Unterhalt

des gefangenen Angeſchuldigten , und die Vollſtreckung des

Urtheils verurſacht worden , mit Ausnahme der Gebühren

und Diäten der mit der Unterſuchung oder Aburtheilung be⸗

ſchäftigten Gerichtsperſonen und Staatsanwälte , welche dem

Angeſchuldigten niemals zur Laſt fallen .

§. 633 . Die Verurtheilung des Angeſchuldigten in

der Hauptſache hat auch die Verurtheilung deſſelben in die

durch eben dieſe Suafehe Seyne fuhten Aainke zur

Folge. :

§ . 634 . Mehrere enl85 werden zurBezah⸗
lung der durch das gemeinſchaftliche Verbrechen oder Ver⸗

gehen verurſachten Strafproceßkoſten , nach dem Verhältniſſe
des Grades der Theilnahme eines jeden Einzelnen ver⸗
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